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1 Einführung  

1.1  Bedeutung der Wärmeplanung  
Aufgabe der Wärmeplanung ist es, einen Pfad zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung des 
gesamten Stadtgebiets von Mülheim an der Ruhr zu entwerfen. Hierzu zeigt der Wärmeplan auf, 
welche Technologien in welchem Umfang in welchen Stadtbezirken zum Einsatz kommen 
könnten und wie sich der Technologie- und Endenergieträgermix bis dahin entwickeln muss. Das 
Ziel ist es, die vor Ort aus technischen und ökonomischen Gesichtspunkten beste Lösung für eine 
klimaneutrale, resiliente und fortschrittliche Wärmeversorgung bis 2045 zu ermitteln. Die Stadt 
Mülheim an der Ruhr führt hierbei eine von Bund und Land übertrage Aufgabe aus. 

Die Analyseergebnisse dienen als planerische Grundlage sowohl für die Stadt (u.a. 
Stadtentwicklung) als auch für die künftigen Zielnetzplanungen der Versorgungsunternehmen 
bzw. Netzbetreiber für Fernwärme, Strom und Gas und nicht zuletzt der Gestaltung und Wahl der 
Schwerpunkte für die Maßnahmen der Stadtverwaltung. Für die Gebäudeeigentümer*innen 
liefert der Wärmeplan erste Indikatoren, ob ihre Gebäude potenziell in einem Wärmenetzgebiet 
liegen könnten oder eher den Gebieten mit dezentraler Versorgung zuzuordnen sind. 

Die Vorgehensweise der Wärmeplanung ist durch die Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes 
(WPG), des zugehörigen Leitfadens Wärmeplanung sowie des Landeswärmeplanungsgesetz 
NRW definiert und beinhaltet die folgenden Prozessschritte: 

¶ die Eignungsprüfung nach § 14 WPG; 

¶ die Bestandsanalyse nach § 15 WPG; 

¶ die Potenzialanalyse nach § 16 WPG; 

¶ die Entwicklung und Beschreibung eines Zielszenarios nach § 17 WPG, inklusive der 
Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nach § 
18 WPG und der Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr 2045 sowie der 
Stützjahre 2030/2035/2040 nach § 19 WPG sowie 

¶ die Entwicklung einer Umsetzungsstrategie mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen, die 
innerhalb des beplanten Gebiets zur Erreichung des Zielszenarios beitragen sollen, nach 
§ 20 WPG. 

Die einzelnen Bausteine, die sich auch in der Struktur des Berichtes wiederfinden, sind in der 
folgenden Grafik dargestellt. 

 
Abbildung 1: Arbeitsschritte der Wärmeplanung (Quelle: eigene Darstellung ENERKO)  
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Zusätzlich ist die Stadt Mülheim an der Ruhr als planungsverantwortliche Stelle dazu verpflichtet, 
die Umsetzungsfortschritte zu überwachen, die Wärmeplanung spätestens alle fünf Jahre zu 
überprüfen und fortzuschreiben. Deshalb dient - ergänzend zu den dargestellten fünf zentralen 
Arbeitsschritten - die Verstetigungsstrategie und das Controlling dazu, die Umsetzung 
fortlaufend zu begleiten, zu überprüfen und anzupassen. Nach LWPG NRW sind dabei 
Datenerhebungs- und Anzeigepflichten des Landes NRW an das LANUK zu berücksichtigen. 

Die Umgestaltung des Wärmemarktes ist ein dynamischer Prozess, der in den kommenden 
Jahren stetig nachgeschärft werden muss т daher hat der Gesetzgeber in § 25 WPG eine 
Verpflichtung zur periodischen Fortschreibung des Wärmeplans spätestens alle fünf Jahre 
vorgesehen. Im Rahmen des Zielszenarios wird daher ein aus heutiger Sicht denkbarer und 
technisch-energetisch sinnvoller Entwicklungspfad skizziert, mit dem das Ziel der 
Klimaneutralität erreicht werden kann.  

Generell muss angemerkt werden, dass ein Wärmeplan eine Leitlinie ist und т anders als 
Bebauungspläne oder Flächennutzungspläne т gemäß § 23 WPG keine unmittelbare 
ÅĲĦőƣƚƽŔƖťƨŰŊШŰċĦőШƚŔĦőШǍŔĲőƣЯШĬЮőЮШĬċƚƚШĲŔŰШìęƖůĲƓũċŰШјťĲŔŰĲШƖĲĦőƣũŔĦőĲШ ƨơĲŰƽŔƖťƨŰŊШƨŰĬШяЮ..] 
ťĲŔŰĲШĲŔŰťũċŊĤċƖĲŰШÅĲĦőƣĲШŸĬĲƖШÂŉũŔĦőƣĲŰШĤĲŊƖƬŰĬĲƣљЮШÉŸůŔƣШĲƖŊĲĤĲŰШƚŔĦőШċƨƚШĬĲůШìęƖůĲƓũċŰШ
keine Vorgaben bezüglich der Heizungswahl der Hauseigentümer*innen sowie auch kein Recht 
auf einen Anschluss an ein Wärmenetz. 

Tabelle 1: Inhalte und Wechselwirkungen Wärmeplanungsgesetz, Landeswärmeplanungsgesetz NRW und 
Gebäudeenergiegesetz 

Wärmeplanungsgesetz (WPG) 

Das Wärmeplanungsgesetz ist zum 01.01.2024 in Kraft getreten und regelt auf Bundesebene die 
grundsätzlichen Pflichten aller Kommunen in Deutschland zur Durchführung einer 
Wärmeplanung wie z.B. die Mindestanforderungen an die Inhalte der Wärmeplanung, die 
Darstellung der Ergebnisse für das Zieljahr 2045 und zwischenzeitliche Stützjahre, die 
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Träger öffentlicher Belange und weiterer Dritter und die 
Datenverarbeitung.  

Ziel ist es, die Pfade zur Transformation der derzeit weit überwiegend auf fossilen Energieträgern 
basierenden Wärmeversorgung zu einer vollständig klimaneutralen Wärmeversorgung mittels 
erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme aufzuzeigen.  

Die Fristen für die Ersterstellung der Wärmeplänen sind der 30.06.2026 für Kommunen mit mehr 
als 100.000 Einwohner*innen und der 30.06.2028 für Kommunen mit bis zu 100.000 
Einwohner*innen.  

Die Wärmepläne werden nach ihrer Ersterstellung durch das zuständige Gremium oder die 
zuständige Stelle т i.d.R. die Gemeinde- oder Stadträte т beschlossen und anschließend 
veröffentlicht. Die Wärmepläne sind im Abstand von 5 Jahren fortzuschreiben. 

Landeswärmeplanungsgesetz NRW (LWPG) 

Zweck des am 20.12.2024 in Kraft getretenen Landeswärmeplanungsgesetz NRW ist die 
unerlässliche Umsetzung des WPG in Landesrecht.  

Dabei definiert es auch die für die Umsetzung in NRW erforderlichen ggf. vom WPG 
abweichenden Randbedingungen, Pflichten, Fristen und den Belastungsausgleich für die der 
planungsverantwortlichen Stelle entstehenden Kosten.  

Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
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Das Gebäudeenergiegesetz zielt wie das Wärmeplanungsgesetz auf Bundesebene auf die 
Minimierung des Einsatzes fossiler Energieträger in der Wärmeversorgung ab. Die Adressaten 
sind hier aber die Gebäudeeigentümer*innen.  

Das Gesetz regelt für alle Neubauten und Bestandsgebäude sowohl die Anforderungen zur 
Wärmedämmung als auch an die Heizungsanlagen hinsichtlich der Umstellung auf erneuerbare 
Energieträger. 

Ab dem 01.07.2026 ist es bei Ersatz einer Heizungsanlage in Bestandsgebäuden verpflichtend, 
dass diese zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben wird (§ 71 Abs.1 GEG). Für 
Neubauten ist diese Vorgabe bereits bindend.  

Wechselwirkungen zwischen Gebäudeenergiegesetz und Wärmeplanungsgesetz  

Die Erstellung und der Beschluss eines Wärmeplans durch den Gemeinde- oder Stadtrat hat 
keine  unmittelbaren Auswirkungen auf die o.g. Verpflichtungen aus dem GEG. 

Für den Fall, dass nach Beschluss eines Wärmeplans durch den Gemeinde- oder Stadtrat ein 
gesonderter Beschluss über die Ausweisung eines Gebietes zum Neu- oder Ausbau eines 
Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet getroffen wird, sind die Anforderungen 
gem. GEG bereits einen Monat nach Bekanntgabe dieser Entscheidung einzuhalten. 

Einen Teilbaustein zur Erreichung dieses Ziels kann der Ausbau der zentralen Wärmeversorgung 
über Wärmenetze auf Basis klimaneutraler Energiequellen darstellen. Es ist zu untersuchen, ob 
die Versorgung aus Wärmenetzen in Mülheim an der Ruhr ausgebaut werden kann und welche 
regenerativen Energiequellen wie Flusswasserwärme, Geothermie und Umweltwärme zur 
Wärmebereitstellung genutzt werden können.  

Aufgrund der gesamtstädtischen Betrachtungsweise der Wärmeplanung kann sie nur ein erstes 
Indiz für die Potenziale einer zentralen Wärmeversorgung liefern. Die identifizierten Gebiete 
müssen im Anschluss an die Fertigstellung der Wärmeplanung tiefergehend hinsichtlich der 
tatsächlichen Erschließbarkeit und Wirtschaftlichkeit untersucht werden. Hierfür werden im 
ersten Schritt Machbarkeitsstudien und daraufhin konkrete Umsetzungsplanungen 
durchgeführt. 

Im Rahmen der Bestands- und Potenzialanalyse, welche Teil des vorliegenden Zwischenberichts 
sind, wurden Auswertungen auf verschiedenen Aggregationsebenen durchgeführt. 
Aggregationsebenen sind räumliche Einheiten wie beispielsweise Baublöcke, Straßenabschnitte, 
Flure oder Stadtteile. Innerhalb dieser Aggregationsebenen wurden die Anteile der einzelnen 
Technologien gemäß ihrer Anzahl und dem prozentualen Anteil an der Deckung des 
Wärmebedarfes in den Gebieten ermittelt. Adressscharfe Auswertungen können in diesen 
Bericht aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden und sind somit aggregiert 
dargestellt. 

In der weiteren Bearbeitung der Wärmeplanung wird ein Zielszenario für die Wärmeversorgung 
2025 entwickelt. Dabei wird die Eignung von Versorgungsarten gebietsweise überprüft und die 
überwiegende Versorgungsart wird räumlich differenziert dargestellt. Dazu sei bereits an dieser 
Stelle erwähnt, dass diese Eignungsgebiete nicht als verbindliche Nutzungsgebiete mit 
ausschließlich einer möglichen Versorgungsart zu verstehen sind, sondern gebietsbezogene 
Tendenzen und Mehrheitsbewertungen hinsichtlich der Eignung für bestimmte 
Versorgungsoptionen zeigen.  

Die Karten verfügen somit nicht über eine rechtliche Festlegung oder Bindung, sondern bilden 
eine planerische Orientierung für die weitere Entwicklung der Wärmeversorgung. In den meisten 
Bereichen kann es neben der überwiegend ermittelten Versorgungsart auch künftig parallele oder 
alternative Versorgungslösungen anderer Technologien geben т beispielsweise bereits 
vorhandene Luftwärmepumpen oder Pelletanlagen in einem späteren Wärmenetzausbaugebiet. 
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Grundsätzlich steht es den Eigentümer*innen frei, die Heiztechnologie für ihr Gebäude 
eigenständig zu wählen, sofern diese den geltenden gesetzlichen Anforderungen entspricht. 

Weiterhin stellen gebietsweise Abgrenzungen der Wärmenetzeignungsgebiete nur die 
grundlegenden strategischen Planungsüberlegungen der Stadt dar und sind nicht zwingend 
deckungsgleich mit den später konkret zu beplanenden Wärmenetzausbaugebieten. 

Tabelle 2: Definition der Wärmeversorgungsgebiete 

WÄRMEVERSORGUNGSGEBIETE 

Ziel der Wärmeplanung ist es, das Stadtgebiet in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete 
einzuteilen. Das WPG unterscheidet vier verschiedene Kategorien: 

Wärmenetzgebiet  

Ein Teilgebiet, in dem ein Wärmenetz besteht oder geplant ist und ein erheblicher Anteil der 
ansässigen Letztverbraucher über das Wärmenetz versorgt werden soll. Die Versorgung über ein 
Wärmenetz wird als zentrale Versorgung klassifiziert. Dabei können mit dem Begriff Wärmenetz 
sowohl Fern- als auch Nahwärmenetze gemeint sein. Wärmenetze versorgen definitionsgemäß 
mehr als 16 Gebäude oder mehr als 100 Wohneinheiten. Kleinere Netze werden als 
Gebäudenetz bezeichnet. Gebäudenetze müssen lt. WPG nicht als Wärmenetzgebiet 
gekennzeichnet werden. 

Wasserstoffnetzgebiet  

Ein Teilgebiet, in dem ein Wasserstoffnetz besteht oder geplant ist und ein erheblicher Anteil der 
ansässigen Letztverbraucher über das Wasserstoffnetz zum Zweck der Wärmeerzeugung 
versorgt werden soll. 

Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung  

Ein Teilgebiet, das überwiegend nicht über ein Wärme- oder ein Gasnetz versorgt werden soll. 
Die Wärmeversorgung erfolgt gebäudeweise oder über kleine lokale Gebäudenetze mit maximal 
16 angeschlossenen Gebäuden bzw. bis zu 100 Wohneinheiten. 

Prüfgebiet  

Ein Teilgebiet, das nicht in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet nach den drei oben 
beschriebenen Kategorien eingeteilt werden soll, weil die für eine Einteilung erforderlichen 
Umstände noch nicht ausreichend bekannt sind oder weil ein erheblicher Anteil der ansässigen 
Letztverbraucher auf andere Art mit Wärme versorgt werden soll.  

Zusammenfassend soll die Wärmeplanung für die Stadt Mülheim an der Ruhr Folgendes leisten: 

¶ die Erstellung einer Strategie für die klimaneutrale, sichere und wirtschaftliche 
Wärmeversorgung, 

¶ die Festlegung von Eignungsgebieten für Wärmenetze, Wasserstoffverteilnetze und 
dezentrale Versorgung mit Zielvorgaben für den Wärmenetzausbau und die Umstellung 
auf erneuerbare Wärmeerzeugung und 

¶ die Priorisierung von Maßnahmen zur Erreichung des Ziels der klimaneutralen 
Wärmeversorgung sowie von Leitlinien für die Stadtentwicklung und Stadtplanung. 

Die Umsetzung der Wärmeplanung ist stark abhängig von den finanziellen Rahmenbedingungen 
der Stadt, von Investitionen möglicher Wärmenetzbetreiber und vor allem der 
Gebäudeeigentümer*innen und Bürger*innen der Stadt und ihren finanziellen Möglichkeiten, von 
der Baukostenentwicklung, von den (künftigen) Fördermitteln von Bund und Land, der 
Verfügbarkeit von Fachplaner*innen und -firmen u.v.m. Die erforderlichen Baumaßnahmen 
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können sich vorübergehend auf den Verkehr auswirken und Wechselwirkungen mit anderen 
Infrastrukturmaßnahmen sind zu berücksichtigen. Deshalb kann die Wärmeplanung nicht 
leisten: 

¶ Ausbaugarantien für alle dargestellten Wärmenetzgebiete, 

¶ Anschluss- und Termingarantien an Wärmenetze, 

¶ Beschluss und Durchführung aller vorgeschlagenen Maßnahmen. 

1.2 Projektstruktur und Beteiligungsprozess  
Die Wärmeplanung bildet einen wichtigen Bestandteil künftiger Planungsprozesse und -
entscheidungen der Stadt Mülheim an der Ruhr. Insofern erfordert der Erstellungsprozess die 
frühzeitige Einbindung jener Akteursgruppen, die von dem Planungsinstrument berührt werden, 
nicht nur, um relevante Daten und Informationen für Bausteine wie die Bestands- und 
Potenzialanalyse einzuholen, sondern auch, um die spätere Umsetzung durch das Mittragen von 
Zielen und Maßnahmen abzusichern.  

In der Konsequenz sind verschiedene Gremien zur Steuerung des Erstellungsprozesses 
eingerichtet sowie eine Vielzahl verwaltungsinterner und externer Akteure eingebunden worden.  

1.2.1 Verwaltungsinterne und konzernübergreifende Projektstruktur  

§ 2 Absatz 1 des Landeswärmeplanungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen definiert 
Städte und Gemeinden als planungsverantwortliche Stelle, sodass die Stadt Mülheim an der Ruhr 
für die fristgerechte Erstaufstellung und späteren Fortschreibung der Wärmeplanung 
verantwortlich ist.  

?ŔĲƚĲШ ŰĲƨĲШ ƨŉŊċĤĲШ ŔƚƣШ ŔůШ ?ĲǍĲƖŰċƣШ éfШ љÖůƽĲũƣЯШ uũŔůċЯШ 7ċƨĲŰЯШ ÉƣċĬƣƓũċŰƨŰŊШ ƨŰĬШ
ìŔƖƣƚĦőċŉƣƚŉƁƖĬĲƖƨŰŊњЯШ ŊĲŰċƨĲƖШ ŔŰШ ĬĲƖШ uŸŸƖĬŔŰŔĲƖƨŰŊƚƚƣĲũũĲШ uŸůůƨŰċũĲШ ìęƖůĲƓũċŰƨŰŊЯШ
angesiedelt. Die Stelle ist während des Erstellungsprozesses eigens für die Projektsteuerung und 
Koordinierung der Umsetzung sowie Fortschreibung der Wärmeplanung, als Anlaufstelle für 
Verwaltung, Politik, Öffentlichkeit, Unternehmen, Versorger und weitere 
Umsetzungspartner*innen sowie für das Fördermittel- und Wissensmanagement geschaffen 
worden.  

Neben der Stadt Mülheim an der Ruhr als planungsverantwortliche Stelle ist gemäß 
Ratsbeschluss aus Dezember 2023 auch die medl GmbH als städtisches 
Energiedienstleistungsunternehmen für die Erarbeitung der Wärmeplanung zuständig. Die Stadt 
und medl GmbH werden hierbei von der EEB ENERKO GmbH aus Aldenhoven und Gertec GmbH 
Ingenieurgesellschaft aus Essen unterstützt; der entsprechende Auftrag ist im Rahmen eines 
öffentlichen Vergabeverfahrens vergeben worden.  

Inhalt sowie Umfang einer Wärmeplanung, aber auch die soeben beschriebenen 
Zuständigkeiten, erforderten die Entwicklung verwaltungsinterner und konzernübergreifender 
Projektstrukturen, um einen kontinuierlichen Informationsfluss sowie Abstimmungs- und 
Entscheidungsprozesse zu ermöglichen. Neben einem regelmäßig tagenden Kernteam 
bestehend aus der Koordinierungsstelle Kommunale Wärmeplanung (Dezernat VI), der 
Gruppenleitung Planung Fernwärme der medl GmbH und den beauftragten Fachbüros, ist ein 
Lenkungskreis gebildet worden.  

Der Lenkungskreis Wärmeplanung fungiert als strategisch beratendes Gremium, das den 
Erstellungsprozess der Wärmeplanung für Mülheim an der Ruhr begleitet. Die beauftragten 
Fachbüros übernehmen die Organisation, Moderation und Nachbereitung, sodass für die 
Teilnehmenden der inhaltliche wie strategische Austausch im Vordergrund steht. Der 
Lenkungskreis findet alle drei bis vier Monate statt und vereint die Stadt Mülheim an der Ruhr, 
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medl GmbH und Westnetz GmbH (Stromverteilnetzbetreiber für Mülheim) auf Leitungs- und 
Bearbeitungsebene: 

¶ Stadt Mülheim an der Ruhr  
o Leitung Dezernat VI  
o Koordinierungsstelle Kommunale Wärmeplanung 

¶ medl GmbH  
o Geschäftsführung 
o Stabstelle Dekarbonisierung 
o Abteilungsleitung Gas 
o Abteilungsleitung Wärme / Dezentrale Energiesysteme 
o Gruppenleitung Planung Fernwärme 

¶ Westnetz GmbH 
o Leitung Regionalzentrum Ruhr  
o Systemplanung / Netzplanung Team Essen 

Bislang (Stand: September 2025) sind die Lenkungskreise genutzt worden, um die Ergebnisse aus 
der Eignungsprüfung, Bestandsanalyse und Potenzialanalyse in ihrer Bedeutung für die 
Wärmeplanung sowie Öffentlichkeit zu diskutieren, die Einbindung der unterschiedlichen 
Akteursgruppen in den Erstellungsprozess zu planen sowie die öffentliche und 
zielgruppenspezifische Kommunikation des Erstellungsprozesse und erster Zwischenergebnisse 
abzustimmen. 

1.2.2 Beteiligung im Erstellungsprozess  

Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes gibt deutlich vor, inwiefern verschiedene 
Akteursgruppen im Erstellungsprozess der Wärmeplanung zu beteiligen sind. Ausschlaggebend 
hierfür sind die §§ 7, 13 WPG. Die Öffentlichkeit sowie alle Behörden und Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Wärmeplanung berührt werden, sind grundsätzlich zu 
beteiligen (§ 7 I WPG). Darüber hinaus werden für das beplante Gebiet relevante bestehende 
(angrenzende) sowie mögliche (Wärme-)Netzbetreiber fortlaufend beteiligt (§ 7 II Nr. 1-3 WPG). 
Die Beteiligung weiterer Akteursgruppen, wie z. B. bekannte lokale Wärmegroßverbraucher oder 
Nachbarkommunen, ist möglich (§ 7 iii WPG). Während des Erstellungsprozesses sind folgende 
Beteiligungsschritte umzusetzen:  

1. Information der betroffenen Öffentlichkeit über den Beschluss oder die Entscheidung 
über die Durchführung der Wärmeplanung (§ 13 II WPG), 

2. Veröffentlichung der jeweiligen Ergebnisse der Eignungsprüfung, Bestandsanalyse und 
Potenzialanalyse im Internet (§ 13 II WPG), 

3. mindestens 30-tägige Offenlage der vorläufigen Endergebnisse der Eignungsprüfung, 
Bestandsanalyse und Potenzialanalyse sowie der ersten Ergebnisse des Zielszenarios, 
der Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete, der 
Wärmeversorgungsarten sowie der Umsetzungsstrategie mit Möglichkeit zur 
Stellungnahme für die Öffentlichkeit, die in ihren Aufgabenbereichen berührten 
Behörden, Träger öffentlicher Belange und bestehende bzw. mögliche (Wärme-
)Netzbetreiber (§ 13 IV WPG) sowie 

4. Veröffentlichung des finalen, politisch beschlossenen Wärmeplans im Internet (§13 V 
WPG). 

Der erste Wärmeplan für Mülheim an der Ruhr ist in einen über die Anforderungen des 
Wärmeplanungsgesetz hinausgehenden Beteiligungsprozess eingebettet. Auch wenn die 
verschiedenen Akteursgruppen mitunter für die Erhebung und Plausibilisierung erforderlicher 
Daten eingebunden werden (z. B. Austausch mit Industrieunternehmen zur Abschätzung 
bestehender Abwärmepotenziale), so steht die Identifizierung relevanter Anknüpfungspunkte für 
konkrete Umsetzungsmaßnahmen im Mittelpunkt. Ein großer Fokus soll zudem auf die 
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Beantwortung der Fragen und Sorgen der Bürger*innen zum Thema Wärmeversorgung und 
Heizungstausch gelegt werden.  

1.2.2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit  

Die Öffentlichkeit wird kontinuierlich über den Internetauftritt der Stadt Mülheim an der Ruhr 
sowie der medl GmbH über Fortschritte und Neuigkeiten in Verbindung mit der Wärmeplanung 
informiert, vgl. Abbildung 2.  

 
Abbildung 2: Einblick in die Themenseite Wärmeplanung auf der städtischen Website 

In diesem Zuge ist die Koordinierungsstelle Kommunale Wärmeplanung der Stadt Mülheim an der 
Ruhr als zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um die Wärmeplanung benannt worden. Ein FAQ-
Bereich sammelt häufig gestellte Fragen und bereitet die dazugehörigen Antworten verständlich 
auf. Für Anfang des Jahres 2026 ist eine Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit geplant, 
um über die Inhalte und Fortschritte der Wärmeplanung, aber auch Handlungsoptionen bei der 
Umsetzung und bevorstehenden Heizungstauschen zu informieren.  

1.2.2.2 Beteiligung der lokalen Wirtschaftsunternehmen  

Der Bereich Industrie und Gewerbe nimmt einen bedeutenden Anteil am Endenergieverbrauch in 
Mülheim an der Ruhr ein. Die Herausforderung zur erfolgreichen Dekarbonisierung der 
Wärmeversorgung kann durch bestehende und neue Kooperationen zwischen Unternehmen, 
Stadt und medl GmbH leichter gelingen, weshalb die Mülheimer Unternehmen eine wichtige 
Akteursgruppe für die Wärmeplanung darstellen.  

Insofern fand am 22. Mai 2025 eine Informationsveranstaltung in der Mülheimer Stadthalle statt, 
um die örtlichen Unternehmen über die Ziele und Zwischenergebnisse der Wärmeplanung für 
Mülheim an der Ruhr zu informieren. Neben Vorträgen der beauftragten Fachbüros sowie 
Einblicke in die aktuellen Planungen der medl GmbH und Westnetz GmbH, konnten die 
Unternehmen die Veranstaltung nutzen, um in einer Diskussionsrunde mit den Expert*innen ins 
Gespräch zu kommen. In dieser wurde das Interesse der Unternehmen an die unterschiedlichen 
Potenziale erneuerbarer Energien deutlich. Außerdem zeichneten sich erste Abwärmepotenziale 
auf Seiten der Unternehmen ab.  



Wärmeplanung  für Mülheim an der Ruhr  - Zwischenbericht  12 

Um konkretere Informationen über Prozesswärmebedarfe und mögliche Abwärmepotenziale zu 
gewinnen, wurden in Verbindung mit der Unternehmensveranstaltung insgesamt 26 
Unternehmen mit hohen Wärmebedarfen über den Newsletter der Mülheimer 
Wirtschaftsförderung angeschrieben und gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Mit 3 
vollständigen Rückmeldungen wurde ein mäßiger Rücklauf erzielt. Die Ergebnisse fließen in die 
Analysen ein.   

1.2.2.3 Beteiligung der Wohnungswirtschaft und Wohnungsverwaltungen 

Da sich eine Vielzahl von Gebäuden im Eigentum der Wohnungswirtschaft befindet bzw. eine 
Vielzahl von Objekten und Wohnungen durch verschiedene Hausverwaltungsunternehmen im 
Auftrag Dritter verwaltet oder administriert werden, stellen auch die Wohnungswirtschaft sowie 
die lokalen Wohnungsverwaltungsunternehmen eine wesentlich zu beteiligende Akteursgruppe 
dar.  

Am 7. Juli 2025 fand gemeinsam mit Vertreter*innen der Mülheimer Wohnungswirtschaft und -
verwaltungen in den Räumlichkeiten der medl GmbH ein Workshop statt. Dieser sollte wertvolle 
Einblicke in die Anforderungen und Möglichkeiten der Wärmeversorgung liefern, über den 
aktuellen Stand der Wärmeplanung für Mülheim informieren und im Sinne einer 
Austauschplattform Gespräche über die Planungen zu Bestandsentwicklungen und 
Informations- Unterstützungsbedarfen ermöglichen. Es wurde deutlich, dass 

¶ die Wohnungsbestände aufgrund bereits durchgeführter Sanierungsmaßnahmen 
vermutlich bessere Energieeffizienzklassen aufweisen, als das Gesamtbild für Mülheim 
an der Ruhr zeigt,  

¶ Wohnen in Mülheim an der Ruhr trotz gestiegener Anforderungen an energetische 
Standards bezahlbar bleiben muss, 

¶ eine Synchronisierung zwischen den Sanierungs- und Dekarbonisierungsfahrplänen der 
Wohnungsbestände mit den Wärmenetzausbauplanungen der medl und den 
Infrastrukturplanungen der Stadtverwaltung wesentlicher Bestandteil einer effizienten 
und wirksamen Wärmewende für Mülheim an der Ruhr ist und  

¶ seitens der Wohnungsunternehmen explizit Bedarf zur genaueren Kenntnis des in 
Entstehung befindlichen Fernwärmeausbauplans besteht. 

1.2.2.4 Beteiligung der Lokalpolitik 

Der Ausschuss für Umwelt und Energie ist als fachlich bearbeitendes und verantwortliches 
politisches Gremium für den ersten Mülheimer Wärmeplan ausgewählt worden. Mit der 
Ratsperiode ab November 2025 wurde die Zuständigkeit in den Ausschuss für Wirtschaft, 
Innovation und Energie übertragen. 

Den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt und Energie ist über die Vorgehensweise und 
Inhalte der Wärmeplanung in der Sitzung vom 17. September 2024 berichtet worden1. Weiterhin 
ist erläutert worden, inwiefern die Öffentlichkeit, die örtlichen Unternehmen sowie die 
Wohnungswirtschaft als zentrale Akteursgruppen in den Erstellungsprozess eingebunden 
werden sollen.  

Am 8. April 2025 konnten die Ausschussmitglieder über die Fortschritte in den Bausteinen 
Eignungsprüfung, Bestandsanalyse und Potenzialanalyse informiert werden2. Insbesondere die 

 
1 Die Berichtsvorlage т V 24/0573-ΜΝШǍƨƖШÉċĦőĲШљuŸůůƨŰċũĲƖШìęƖůĲƓũċŰњШƻŸůШΝΤЮΜΦЮΞΜΞΠШŔƚƣШƁŉŉĲŰƣũŔĦőШĲŔŰƚĲőĤċƖЯШ
verfügbar unter https://ratsinfo.muelheim -
ruhr.de/public/vo020?VOLFDNR=26874&refresh=false&TOLFDNR=114419 
2 Die Berichtsvorlage т éШΞΡоΜΝΣΥШǍƨƖШÉċĦőĲШљuŸůůƨŰċũĲƖШìęƖůĲƓũċŰШŉƬƖШĬŔĲШÉƣċĬƣШ~ƬũőĲŔůШċŰШĬĲƖШÅƨőƖњШƻŸůШ
08.04.2025 ist öffentlich einsehbar, verfügbar unter https://ratsinfo.muelheim -
ruhr.de/public/vo020?VOLFDNR=1000326&refresh=false&TOLFDNR=1001380 

https://ratsinfo.muelheim-ruhr.de/public/vo020?VOLFDNR=26874&refresh=false&TOLFDNR=114419
https://ratsinfo.muelheim-ruhr.de/public/vo020?VOLFDNR=26874&refresh=false&TOLFDNR=114419
https://ratsinfo.muelheim-ruhr.de/public/vo020?VOLFDNR=1000326&refresh=false&TOLFDNR=1001380
https://ratsinfo.muelheim-ruhr.de/public/vo020?VOLFDNR=1000326&refresh=false&TOLFDNR=1001380
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kartografischen Darstellungen der Ergebnisse der Eignungsprüfung und ihre Rolle für die weiteren 
Bausteine der Wärmeplanung sowie für Gebäudeeigentümer*innen standen im Fokus. 

1.2.2.5 Veröffentlichungen und Offenlage  

Mit Abschluss der Eignungsprüfung, entsprechender Freigabe durch den Lenkungskreis 
Wärmeplanung sowie den Ausschuss für Umwelt und Energie (Sitzung vom 8. April 2025) erfolgte 
die Veröffentlichung der Ergebnisse der Eignungsprüfung im Internet. Hierfür ist der 
Internetauftritt der medl GmbH genutzt worden.  

Die Bedeutung sowie Relevanz der Eignungsprüfung sind für die Öffentlichkeit dargestellt 
worden. Zusätzlich sind die Ergebnisse der Eignungsprüfung neben der kartografischen 
Darstellung auch textlich übersetzt worden, differenziert danach, ob es sich um ein Gebiet 
őċŰĬĲũƣЯШĬċƚШċũƚШљ?ĲǍĲŰƣƖċũĲƚШEŔŊŰƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣњШĲŔŰŊĲƚƣƨŉƣШƽŸƖĬĲŰШŔƚƣШŸĬĲƖШŰŔĦőƣЯШƻŊũЮШAbbildung 3. 

 
Abbildung 3: Einblick in die Veröffentlichung der Ergebnisse der Eignungsprüfung auf der Website der medl GmbH 

Für Herbst und Winter 2025 ist die Veröffentlichung der Ergebnisse der Bestandsanalyse und 
Potenzialanalyse vorgesehen. Die Offenlage der vorläufigen Endergebnisse wird voraussichtlich 
im Frühjahr 2026 stattfinden. Zu den Bestandteilen dieser Offenlage zählen 

¶ die vorläufigen Endergebnisse der Eignungsprüfung, Bestandsanalyse und 
Potenzialanalyse sowie die 

¶ ersten Ergebnisse des Zielszenarios, der Einteilung in voraussichtliche 
Wärmeversorgungsgebiete, der Wärmeversorgungsarten sowie der 
Umsetzungsstrategie.  

Gemäß § 13 IV WPG haben die Öffentlichkeit, die in ihren Aufgabenbereichen berührten 
Behörden, Träger öffentlicher Belange und bestehende bzw. mögliche (Wärme-)Netzbetreiber 
dann mindestens 30 Tage lang die Möglichkeit zur Stellungnahme.   

 

1.3 Hinweise für Gebäudeeigentümer*innen  
Die Entscheidung über die eingesetzte Technik bei Austausch der bestehenden, fossilen Heizung 
verbleibt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bei den Eigentümer*innen der Gebäude. In diese 
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Entscheidung fließen nicht nur die technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen ein 
(technische Eignung für ein Gebäude, Verfügbarkeit von Flächen und Energieträgern, 
Genehmigungsfragen), sondern auch die Kostenseite sowie die Abstimmung mit ggf. 
erforderlichen Maßnahmen der Gebäudesanierung.  

Der Ersatz von Heizungsanlagen in Bestandsgebäuden erfolgte bisher meist durch 
Modernisierungen oder den Austausch von Kesseln und Brennern. Dabei blieb häufig der fossile 
Energieträger erhalten, oder es wurde zwischen Heizöl und Erdgas gewechselt. Die 
Heizungstechnik folgte dabei stets dem technologischen Fortschritt. Mit der Dekarbonisierung 
beginnt nun die nächste Transformationsphase des Energiesystems. Dabei kommen bereits 
verfügbare Technologien wie Wärmepumpen, Fernwärme oder Biomasse zum Einsatz. Der 
erforderliche Zeitpunkt für eine Umstellung der Heizungsanlage und auch die Wahl des 
Energieträgers wird aufgrund des gesetzgeberischen Rahmens aus dem Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) und mit steigenden Kosten der fossilen Energieträger aufgrund der CO2-Bepreisung gemäß 
dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) aber künftig stärker beeinflusst werden als es 
bislang der Fall war.  

Eine gebäudescharfe Beurteilung oder Einzelempfehlungen an die Eigentümer*innen für eine 
bestimmte Heizungstechnologie ist weder gewollt noch im Rahmen der Wärmeplanung für die 
Stadt Mülheim an der Ruhr leistbar. Auch kann keine adressscharfe Vorabprüfung der 
Genehmigungssituation für individuelle Adressen und Technologien vorgenommen werden т 
zumal sich die gesetzlichen und ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen im Laufe des 
Entwicklungsprozesses bis 2045 ändern können. 

Tabelle 3 zeigt, welche Heizungstechnologien in welchen Gebieten der Wärmeplanung lt. 
aktuellem Stand des GEG (Oktober 2025) möglich sind. Grün markiert Technologien, die in dem 
jeweiligen Gebiet uneingeschränkt möglich sind. Gelb zeigt an, dass der Einsatz grundsätzlich 
erlaubt ist, jedoch technische, ressourcentechnische oder ökonomische Einschränkungen 
berücksichtigt werden müssen. Rot hingegen kennzeichnet Optionen, die aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben oder fehlender Infrastruktur nicht zulässig oder möglich sind.  

Tabelle 3: Mögliche Heizungstechnologien in Wärmenetz-, Wärmenetzausbau- und dezentralen Gebieten 

 Wärmenetz-
gebiet 

Wärmenetz-
Ausbaugebiet 

Dezentrales 
Gebiet 

Weiterbetrieb bestehender Gas- und Ölheizungen bis Ende 
2044 

   

Reparatur bestehender Gas- und Ölheizungen bis Ende 
2044    

Austausch bestehender Gas- und Ölheizungen    

Übergangsweise 
Installation 
neuer fossiler 
Heizungsanlagen 

5 Jahren allgemeine Übergangsfrist    

bis zu 13 Jahre für Etagenheizungen    
bis zu 10 Jahre bei 
Wärmenetzanschluss 

   

Wärmenetz-Anschluss    

Luft-Wärmepumpe    

Geothermie-Wärmepumpe    

Pelletkessel    

Hybridheizungen, z.B. Erdgas + Wärmepumpe    

Generell dürfen alle bestehenden fossilen Anlagen bis Ende 2044 weiterbetrieben werden. Auch 
wenn diese defekt sind und sich reparieren lassen, ist ein Weiterbetrieb nach Reparatur bis Ende 
2044 möglich.  
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Ein Austausch bestehender Gas- und Ölheizungen, um diese weiterhin ausschließlich mit 
fossilen Energien zu betreiben, ist ab Mitte 2026 nicht mehr zulässig. Wird nach diesem Zeitpunkt 
eine neue Heizungsanlage eingebaut, muss sie entweder von Beginn an so ausgelegt sein, dass 
mindestens 65 % erneuerbare Energien genutzt werden können, oder darf nur für eine allgemeine 
Übergangsfrist von maximal 5 Jahren betrieben werden. Die allgemeine Übergangsfrist soll 
insbesondere bei einem Heizungsausfall die Möglichkeit einer schnellen Lösung zur Beheizung 
bieten. 

Für den Austausch von Etagenheizungen oder Einzelraumfeuerungsanlagen gelten eigene 
Übergangsfristen abhängig davon, ob auf eine Zentralheizung umgestellt wird. Nach 
Fertigstellung der zentralen Heizungsanlage und spätestens 13 Jahre nachdem die erste 
Etagenheizung oder zentrale Heizungsanlage ausgetauscht wurde, sind alle betroffenen 
Einheiten an die zentrale Heizungsanlage anzuschließen, sobald deren Etagenheizungen 
ausgetauscht werden müssen. 

Ein Anschluss an ein Wärmenetz ist nur in Gebieten möglich, in denen bereits ein Wärmenetz 
vorhanden ist oder dessen Ausbau vorgesehen ist т also in Wärmenetzgebieten und 
Wärmenetzausbaugebieten. Der Wärmeplan zeigt im Zielszenario, wann welche Bereiche 
erschlossen werden sollen. In Ausbaugebieten kann es aufgrund der Erschließungszeiten zu 
Wartephasen kommen. Während dieser Zeit ist es möglich, übergangsweise eine neue fossile 
Heizungsanlage zu installieren, bis der Wärmenetzanschluss hergestellt ist. Das Gleiche gilt in 
Wärmenetzgebieten, wenn sich der Bau des Hausanschlusses verzögert. Dafür bietet die medl 
GmbH als Wärmenetzbetreiber passende Übergangslösungen an. 

Die Installation von dezentralen Luft-Wärmepumpen ist in allen Gebieten erlaubt. In dichter 
bebauten Bereichen, wie es Wärmenetzgebiete in der Regel sind, muss beim Einbau auf die 
Verfügbarkeit eines geeigneten Aufstellorts sowie die Einhaltung der Schallschutzanforderungen 
geachtet werden. An einigen Stellen im Stadtgebiet kann es sein, dass die Installation einer Luft-
Wärmepumpe unter diesen Gesichtspunkten nicht möglich ist. 

Dezentrale Geothermie-Wärmepumpen lassen sich überall dort installieren, wo das Grundstück 
groß genug zur Unterbringung von Sonden oder Kollektoren ist. Weiterhin muss das Grundstück 
außerhalb eines Trinkwasserschutzgebiets der Zonen I, II und IIIA liegen. Vor dem Einbau und 
Betrieb einer Geothermie-Wärmepumpe muss eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren 
Wasserbehörde der Stadt Mülheim eingeholt werden. 

Pelletkessel dürfen grundsätzlich in allen Gebieten installiert werden. Wichtig ist, dass ein großer 
Lagerraum für Pellets vorhanden ist und ein zuverlässiger regionaler Brennstoffbezug 
gewährleistet werden kann. 

Hybridheizungen т zum Beispiel Gas + Wärmepumpe т sind ebenfalls möglich, sofern sie 
mindestens 65 % erneuerbare Energien einsetzen. Sie können eine Übergangslösung darstellen, 
sind jedoch in der Regel kostenintensiv. 

Bürger*innen, die sich über die Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes informieren 
möchten, wird das GEG-Infoportal [1] empfohlen. Dort werden die Regelungen detailliert, 
verständlich und praxisnah erläutert. 

Wenn in den einzelnen Gebäuden konkrete Heizungserneuerungen anstehen, bestehen für 
Gebäudeeigentümer*innen mehrere Unterstützungsangebote:  

¶ Anlaufstelle #klima.an.der.ruhr im Technischen Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, für 
kostenlose Beratungen rund um Themen wie Klimaschutzmaßnahmen, energetische 
Sanierung, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien sowie Photovoltaik und deren 
Förderung 

¶ Kostenloser Vor-Ort-Energiecheck der Stadt Mülheim an der Ruhr zu dem Thema der 
energetischen Sanierung 
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¶ Wärmepumpen-Kampagne der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Informationen rund um 
klimafreundliches Heizen mit Wärmepumpen im Bestand 

¶ Fernwärme-Sprechstunde der medl GmbH  
¶ Beratungsangebote der Verbraucherzentrale NRW, telefonisch, online oder vor Ort in der 

Beratungsstelle in der Leineweberstraße 54 in Mülheim 
¶ Regionale Expertensuche (Energieberaterinnen, Fachfirmen, Architektinnen und 

Ingenieur*innen) von ALTBAUNEU (www.alt-bau-neu.de) 

Für Gebiete bzw. Adressen, die in möglichen Wärmenetzgebieten liegen oder an diese angrenzen 
т z. B. gegenüberliegende Straßenseite т wird empfohlen, vor der Entscheidung für eine 
dezentrale Wärmeversorgungslösung die Möglichkeit eines künftigen Wärmenetzanschlusses 
durch Anfrage beim Wärmenetzbetreiber zu prüfen. Dies kann i.d.R. auch durch die 
ausführenden Heizungsbauunternehmen oder planende Fachbüros erfolgen. 
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2 Eignungsprüfung 

2.1 Methodik  
Im Rahmen des ersten Planungsschrittes т der Eignungsprüfung т wird das Stadtgebiet Mülheim 
an der Ruhr auf Teilgebiete untersucht, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine 
Versorgung durch ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eignen. In Abgrenzung zum GEG 
gelten gemäß WPG alle Netze, die mehr als 16 Gebäude oder mehr als 100 Wohneinheiten 
versorgen, als Wärmnetze. Kleinere Netze gelten gemäß GEG als Gebäudenetze und werden im 
Wärmeplan als dezentrale Lösungen ausgewiesen. 

Die Kriterien für die fehlende Eignung zur Versorgung über ein Wärmenetz bzw. Wasserstoffnetz 
sind lt. § 14 WPG: 

Ein beplantes Gebiet oder Teilgebiet eignet sich in der Regel mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht für eine Versorgung durch ein Wärmenetz, wenn  

1. in dem beplanten Gebiet oder Teilgebiet derzeit kein Wärmenetz besteht und keine 
konkreten Anhaltspunkte für nutzbare Potenziale für Wärme aus erneuerbaren Energien 
oder unvermeidbarer Abwärme vorliegen, die über ein Wärmenetz nutzbar gemacht 
werden können, und 

2. aufgrund der Siedlungsstruktur und des daraus resultierenden voraussichtlichen 
Wärmebedarfs davon auszugehen ist, dass eine künftige Versorgung des Gebiets oder 
Teilgebiets über ein Wärmenetz nicht wirtschaftlich sein wird. 

Ein beplantes Gebiet oder Teilgebiet eignet sich in der Regel mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht für eine Versorgung durch ein Wasserstoffnetz, wenn  

1. in dem beplanten Gebiet oder Teilgebiet derzeit kein Gasnetz besteht und entweder keine 
konkreten Anhaltspunkte für eine dezentrale Erzeugung, Speicherung und Nutzung von 
Wasserstoff vorliegen oder die Versorgung eines neuen Wasserstoffverteilnetzes über 
darüber liegende Netzebenen nicht sichergestellt erscheint im Sinne des § 71k Absatz 3 
Nummer 1 des Gebäudeenergiegesetzes oder 

2. in dem beplanten Gebiet oder Teilgebiet ein Gasnetz besteht, aber insbesondere 
aufgrund der räumlichen Lage, der Abnehmerstruktur des beplanten Gebiets oder 
Teilgebiets und des voraussichtlichen Wärmebedarfs davon ausgegangen werden kann, 
dass die künftige Versorgung über ein Wasserstoffnetz mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht wirtschaftlich sein wird. 

Für ein Gebiet oder Teilgebiet, für das die o. g. Kriterien zutreffen, kann gem. WPG eine verkürzte 
Wärmeplanung durchgeführt werden mit Verzicht auf eine detaillierte Bestandsaufnahme und 
die detaillierte Einteilung in Versorgungsgebiete. Das identifizierte Gebiet wird im Wärmeplan als 
voraussichtliches Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung ohne weitere Untergliederung 
gekennzeichnet. 

2.2 Ergebnisse der Eignungsprüfung 
Die Eignungsprüfung hinsichtlich der Versorgung durch ein Wärme- oder Wasserstoffverteilnetz 
wurde nicht, wie im WPG vorgesehen, als erster Schritt vor der Bestandsanalyse, sondern unter 
Hinzuziehung der Erkenntnisse aus der flächendeckenden Bestandsanalyse für das Stadtgebiet 
durchgeführt. Als Bewertungskriterien konnten hierdurch neben der Siedlungsstruktur die 
ermittelten Wärmebedarfe und Wärmeliniendichten herangezogen werden. Damit wurde ein 
höherer Detaillierungsgrad der Eignungsbewertung für Wärmenetze erzielt als bei bloßer 
EŔŰƚĦőęƣǍƨŰŊШĬĲƚШјƻŸƖċƨƚƚŔĦőƣũŔĦőĲŰљШìęƖůĲĤĲĬċƖŉƚШŊĲůЮШѾ 14 WPG. 
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Die Eignungsprüfung hinsichtlich der Versorgung durch ein Wärmenetz wurde anhand der 
Kriterien Wärmeliniendichte (an einem Straßenabschnitt anliegender Wärmebedarf pro Meter 
Straßenabschnitt) und Siedlungsstruktur durchgeführt.  

Hinsichtlich der Versorgung durch ein Wasserstoffverteilnetz wird davon ausgegangen, dass 
Wasserstoff in Mülheim an der Ruhr auf absehbare Zeitnicht als Medium für die flächendeckende 
Wärmeversorgung im Gebäudesektor eingesetzt wird. Eine mögliche zukünftige Nutzung von 
Wasserstoff т beispielsweise zur Erzeugung von Fernwärme oder für einzelne industrielle 
Anwendungen т ist punktuell denkbar und wird damit nicht kategorisch ausgeschlossen. 

Die Nutzung von Wasserstoff zur dezentralen Wärmebereitstellung bleibt jedoch aus heutiger 
Sicht theoretischer Natur, da die infrastrukturellen und strategischen Voraussetzungen derzeit 
ŉĲőũĲŰЮШ?ċƚШƻŸůШ7ƨŰĬШŊĲŰĲőůŔŊƣĲШcЋ-Kernnetz verläuft außerhalb des Mülheimer Stadtgebiets; 
ein möglicher Anschluss des Mülheimer Verteilnetzes kann erst nach Realisierung des H2-
Kernnetzes geprüft werden. Eine solche Prüfung kann voraussichtlich erst Mitte der 2030er Jahre 
erfolgen. Zudem geht aus der Wasserstoffstrategie auf Bundesebene bislang keine 
flächendeckende Nutzung im Gebäudebereich hervor. 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 4 dargestellt. Die Grafik zeigt die Gebiete für die dezentrale 
Wärmeversorgung, die im Rahmen der Eignungsprüfung ermittelt wurden. Für diese Gebiete 
werden im Rahmen des Zielszenarios keine detaillierteren Untersuchungen hinsichtlich der 
Wärmenetzeignung vorgenommen. 

In die Gebiete der dezentralen Wärmeversorgung fallen unbebaute und locker bebaute Bereiche 
mit niedrigen Wärmeliniendichten, welche sich fernab der aktuellen Wärmenetze befinden. Zu 
den unbebauten Bereichen zählen beispielsweise der Mülheimer Stadtwald oder die große 
Ruhrhalbinsel. Voraussichtlich dezentrale versorgte Gebiete mit ländlicher Bebauung befinden 
sich beispielsweise rund um Wöllenbeck. Dörflich bebaute Strukturen mit niedrigen 
Wärmeliniendichten befinden sich beispielsweise in Selbeck, Mintard, Ickten sowie im 
südwestlichen Teil von Speldorf. 

Die flächen- und bedarfsbezogenen Anteile der dezentralen Gebiete gemäß Eignungsprüfung an 
der gesamten Stadtfläche beziehungsweise am gesamten Wärmebedarf im Stadtgebiet sind in 
Tabelle 4 zusammengestellt. Wie die Ergebnisse zeigen, umfassen die voraussichtlichen 
dezentralen Gebiete zwar rund 53 % des gesamten Stadtgebiets, aber nur 4 % aller 
Energiebezugsflächen beziehungsweise rund 4 % des gesamtstädtischen Wärmebedarfs. Diese 
Zahlen unterstreichen die Struktur dieser Gebiete mit sehr geringen Bebauungs- und 
Wärmeliniendichten.  

Tabelle 4: Anteile der dezentralen Versorgungsgebiete gem. Eignungsprüfung 

Fläche Energiebezugsfläche  Wärmebedarf  

52, 7% 4,0 % 3,7 % 

Ergänzend wird an dieser Stelle auf folgende Zusammenhänge hingewiesen: 

1. Eine Ausweisung von Wasserstoffnetzgebieten ist für Mülheim nicht vorgesehen, da eine 
flächenhafte Versorgung und ein sicheres Angebot derzeit nicht gewährleistet werden 
können.  

2. Eine Gasnetzstillegung vor dem Jahr 2045 ist in Mülheim nicht vorgesehen. 

3. Die hier ausgewiesenen voraussichtlich dezentralen Gebiete eignen sich zwar nicht für 
die Versorgung aus Wärmenetzen im Sinne des WPG, können aber Gebäude(gruppen) 
enthalten, die für ein Gebäudenetz gemäß GEG geeignet sind.  
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4. Innerhalb der nicht für Wärmenetze geeigneten Gebiete sind teilweise Potenziale für die 
regenerative Wärmeerzeugung vorhanden, z.B. Freiflächen für Solarthermie oder Flächen 
für eine geothermische Nutzung. Diese werden im Rahmen der Potenzialermittlung 
miterfasst und im Zielszenario gegebenenfalls für die Nutzung in Wärmenetzen in 
angrenzenden Gebieten berücksichtigt.  
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Abbildung 4: Gebiete für die dezentrale Wärmeversorgung gemäß Eignungsprüfung 
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3 Bestandsanalyse  

3.1 Methodik  
Ziel der Bestandsanalyse ist eine systematische Erfassung des Ist-Zustandes der 
Wärmeversorgung in Mülheim an der Ruhr. Im Rahmen der Bestandsanalyse werden die aktuelle 
Gebäudestruktur, der Wärmebedarf und die bestehende Wärmeinfrastruktur detailliert erfasst. 
Mit diesen umfassenden Daten können notwendige Maßnahmen identifiziert und Szenarien zur 
Reduktion von Treibhausgasemissionen entwickelt werden, die als Grundlage für zukünftige 
strategische Entscheidungen dienen.  

Der Bezugszeitraum der Bestandsanalyse ist das klimabereinigte Mittel der Jahre 2021 bis 2024. 
fůШ[ŸũŊĲŰĬĲŰШƽŔƖĬШĬŔĲƚĲƖШ7ĲǍƨŊƚǍĲŔƣƖċƨůШċũƚШĬċƚШƖĲƓƖęƚĲŰƣċƣŔƻĲШј7ċƚŔƚŢċőƖШĬĲƖШìęƖůĲƓũċŰƨŰŊљШ
ĤĲǍĲŔĦőŰĲƣЮШ ũũĲШEŰƣƽŔĦťũƨŰŊĲŰШĤŔƚШőŔŰШǍƨůШјüŔĲũŢċőƖШĬĲƖШìęƖůĲƓũċŰƨŰŊљШ- das Jahr 2045 - werden 
in Bezug auf dieses Basisjahres ausgewertet. Tabelle 5 listet die verwendeten Datenpunkte der 
Bestandsanalyse auf. 

Tabelle 5: Datengrundlage der Bestandsanalyse 

Datenpunkt  Datenquelle  Abgeleitete Informationen, 
Verwendung 

3D-Gebäudemodelle LANUK, OpenGeoData NRW Gebäudekubaturen,  
Gebäudenutzung 

Adresskoordinaten LANUK, OpenGeoData NRW Adresspunkte 
Amtliches Liegenschafts- 

katasterinformationssystem 
OpenGeoData NRW Flächennutzung 

Verwaltungsgrenzen OpenGeoData NRW Gemeindegrenze, Stadtteilgrenzen 
Gebäudemodell und Wärmekarte Stadt Mülheim a.d.R Gebäudekubaturen, 

Gebäudenutzungen,  
Gebäudetypen 

Daten kommunale 
Wärmeplanung NRW 

LANUK, OpenGeoData NRW Rechnerische Wärmebedarfe,  
Baublöcke, Straßenabschnitte 

Fernwärmeverbräuche,  
aggregiert für die Jahre 2021-2024 

medl GmbH Wärmebedarf 

Fernwärmenetz medl GmbH Lage Fernwärmenetz 
Gasverbräuche,  

aggregiert für die Jahre 2021-2024 
medl GmbH Wärmebedarf 

Flächenhafte Lage Gasnetz medl GmbH Lage Gasnetz 
Heizstromverbräuche,  

aggregiert für das Jahr 2022 
Westnetz GmbH Wärmebedarf 

Kehrbuchdaten, aggregiert Bezirksschornsteinfegermeister, 
 über Stadt Mülheim a.d.R. 

Heiztechnologie, Heizungsalter,  
Heizungstyp 

Kommunale Liegenschaften Stadt Mülheim a.d.R. Bilanzierung kommunaler Gebäude 
Baudenkmäler Stadt Mülheim a.d.R. Sanierungsparameter 
Abwassernetz medl GmbH Lage Abwassernetz 

Einwohnerstatistik Stadt Mülheim a.d.R Statistiken 

Weitere Parameter und Berechnungsvorschriften werden in Anlehnung an den Leitfaden 
Wärmeplanung [1] und Technikkatalog Wärmeplanung angesetzt [2]. Tabelle 26 des Anhangs 
listet die angenommenen Nutzungsgrade der dezentralen Wärmeerzeuger auf. Tabelle 27 und 
Tabelle 28 des Anhangs zeigen die Treibhausgasemissionsfaktoren der Energieträger. 

Kartografische Darstellungen der Bestandsanalyse sind Gegenstand der Anforderungen für den 
Wärmeplan gem. Anlage 2 des WPG. Dabei ist, mit Rücksicht auf den Datenschutz, häufig eine 
baublockbezogene Darstellung zu verwenden.  
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3.1.1 Gemeindestruktur  

Die Stadt Mülheim an der Ruhr befindet sich im westlichen Ruhgebiet in Nordrhein-Westfalen und 
ist eine kreisfreie Großstadt mit ist einer Fläche von rund 91 Quadratkilometern. Sie liegt am 
Übergang vom niederbergischen Hügelland zur Niederrheinebene. Das Stadtzentrum Mülheims 
liegt direkt am Fluss Ruhr, der das Stadtgebiet auf einer Länge von 14 Kilometern von Südosten 
nach Nordwesten durchquert. 

Im Laufe der Zeit hat Mülheim an der Ruhr mehrere Eingemeindungen erfahren. Im Jahr 1904 
wurden die Gemeinden Broich, Speldorf, Saarn, Holthausen und Styrum in die Stadt Mülheim an 
der Ruhr eingemeindet, die damit kreisfrei wurde. Weitere bedeutende Eingemeindungen, bei 
denen Heißen, Winkhausen, Fulerum Menden, Raadt, Selbeck, Ickten und schließlich Minard an 
Mülheim gingen, fanden 1910, 1920, 1929 und 1975 statt, wodurch die Stadt ihre Fläche und 
Bevölkerung deutlich erweiterte. 

Die amtliche Anzahl der Einwohner*innen in Mülheim an der Ruhr beträgt nach Angaben der Stadt 
174.202 Personen (Stand: 30.06.2025).  

Das Stadtbild Mülheims an der Ruhr ist durch eine Mischung aus historisch gewachsenen 
Strukturen, modernen Wohn- und Geschäftsbauten sowie umfangreichen Grün- und 
Erholungsflächen geprägt. In den Altstadtteilen finden sich bedeutende Baudenkmäler, wie 
beispielsweise das Schloss Broich. Stadtteile wie Styrum und Broich spiegeln die industrielle 
Vergangenheit wider, die heute in kulturelle und wohnräumliche Nutzungen überführt ist. 
Wohngeprägte Bereiche wie Dümpten oder Heißen weisen überwiegend ruhige 
Siedlungsstrukturen auf, während Speldorf urbane Elemente mit naturräumlichen Qualitäten 
verbindet. Der Stadtteil Saarn nimmt die Rolle als großflächiges Naherholungsgebiet mit Wäldern 
und Naturschutzflächen ein.  

3.1.2 Gebäudestruktur  

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurden für Mülheim an der Ruhr insgesamt 35.299 Adressen 
und 33.257 Gebäudeteile, welche im Rahmen der Analysen zu 32.174 beheizten Gebäuden 
zusammengefasst wurden, erfasst. Die Energiebezugsfläche beträgt rd. 12,7 Mio. m². Die Anteile 
der Energiebezugsflächen nach Sektoren sind im linken Teil der Abbildung 5 dargestellt. Der 
Anteil der Privathaushalte überwiegt mit 66 % und 8,4 Mio. m² bei weitem, gefolgt vom Sektor 
Gewerbe/Handel/Dienstleistungen (GHD, hier inkl. Industrie) und den öffentlichen Gebäuden.  

?ĲůШÉĲťƣŸƖШј°ŉŉĲŰƣũŔĦőĲШüƽĲĦťĲљШƚŔŰĬШŔůШÅċőůĲŰШĬĲƖШìęƖůĲƓũċŰƨŰŊШƚęůƣũŔĦőĲШ]ĲĤęƨĬĲШ
zugeordnet, die gemäß ihrer Nutzung im ALKIS als öffentliche Gebäude gekennzeichnet sind. Dies 
sind alle Gebäude in öffentlicher Trägerschaft der Städte, der Kreise, der Bundesländer oder des 
Bundes. Typische Nutzungsarten für öffentliche Gebäude sind Rathäuser, Verwaltungsgebäude, 
Bildungseinrichtungen wie Schulen/Hochschulen und Kindergärten sowie 
Betreuungseinrichtungen, Veranstaltungsgebäude und Krankenhäuser. 

Im rechten Teil der Grafik in Abbildung 5 sind für die Wohngebäude die Anteile der Gebäudetypen 
nach Einfamilienhäusern (freistehend, EFH), Reihenhäusern (RH) und Mehrfamilienhäusern 
(MFH) an der Energiebezugsfläche dargestellt. Der Anteil der MFH an der Energiebezugsfläche 
liegt bei rd. 71 %, gefolgt von Einfamilienhäusern mit einem Anteil von rd. 21 %.  

In Abbildung 6 ist eine Häufigkeitsverteilung der Wohngebäude nach Baualtersklassen (BAK) 
dargestellt. Es wird deutlich, dass der weit überwiegende Anteil der Gebäude vor den 1970er-
Jahren und damit vor der gesetzlichen Verankerung von Mindestanforderungen an den 
Wärmeschutz und Dämmstandard errichtet wurde.  
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Abbildung 5: Energiebezugsflächen nach Sektoren und Wohngebäudetypen 

 
Abbildung 6: Häufigkeitsverteilung der Baualtersklassen der Wohngebäude 

Die räumliche Verteilung der Gebäudetypen in Abbildung 7 spiegelt die Verteilung der 
Wohnraumdichte in Mülheim an der Ruhr wider. Während EFH und RH in den Außenbereichen 
der Stadtteile den vorwiegenden Gebäudetyp ausmachen, befinden sich die MFH in den dichter 
bebauten Zentren der Stadtteile. Die Gebäude des Sektors Gewerbe und Industrie zeigen sich 
insbesondere in geschlossenen Gewerbe- und Industriegebieten, wie beispielsweise dem 
Gewerbegebiet Heifeskamp und dem Hafenbereich. 

Die räumliche Verteilung der Baualtersklassen in Abbildung 7 und Abbildung 8 zeigt eine eher 
heterogene Struktur, wobei sehr alte Gebäude in den Zentren der Stadtteile herausstechen. 
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Abbildung 7: Vorwiegende Gebäudetypen nach Baublöcken 
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Abbildung 8: Vorwiegende Baualtersklassen nach Baublöcken 
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3.2 Versorgungsstruktur  

3.2.1 Gas- und Wärmenetze  

Die flächig bebauten Bereiche des Stadtgebietes Mülheim an der Ruhr sind größtenteils mit 
Erdgas erschlossen. Abbildung 9 zeigt für jeden Baublock, ob sich im Umkreis von 25 m ein 
Erdgasnetz befindet, da gem. Anlage 2 WPG die kartografische Darstellung und Veröffentlichung 
mit Rücksicht auf den Datenschutz und die kritische Infrastruktur in Form einer 
baublockbezogenen Darstellung erfolgen soll. Erste Teile des Gasnetzes in Mülheim wurden 
bereits im Jahr 1886 in Betrieb genommen. Mittlerweile verfügt das Netz über eine Länge von ca. 
504 km und versorgt etwa 68.000 Haushalte. 

Die Wärme- und Gebäudenetze in Mülheim an der Ruhr sowie die Standorte aller 
Erzeugungsanlagen, die in ein Wärmenetz einspeisen, sind in Abbildung 10 dargestellt. Alle 
Wärmenetze werden mit dem Medium Wasser und Temperaturen unter 120 °C betrieben. 
Insgesamt werden über 1.200 Adressen bzw. über 5.000 Haushalte mit Wärme versorgt. Die 
wesentlichen Eckdaten der Wärmeerzeugungsanlagen und Wärmespeicher werden in Tabelle 6 
Tabelle 7 und Tabelle 8 zusammengestellt. Gebäudenetzen zugehörige Erzeuger und Speicher 
werden im Sinne des WPG nicht aufgelistet. 

Tabelle 6: Wärmenetze 

Netz Trassenlänge in km Inbetriebnahme  
Anschlüsse  

(Anzahl Adressen) 
Innenstadt 26,4 1965 561 

Heißen Hinnebecke 1,3 2014 55 

 Heißen Mühlenfeld 0,6 2017 48  

Heißen Helga-Wex-Weg 0,5 2021 39 

Heißen Kruppstraße 2,1 2020 25 

Heißen Rhein-Ruhr-Zentrum 1,0 1998 12 

Dümpten Boverstraße 5,6 1993 94 

 Dümpten Haferkamp 2,2 2016 93 

 Holthausen Liverpoolstraße 0,8 1996 47 
Holthausen  

Theo-Wüllenkemper-Str. 0,7 2020 43 

Saarn Frombergfeld 0,4 2019 4 

Saarn Auf den Hufen 2,7 1996 170 

Tabelle 7: Wärmeerzeugungsanlagen der Wärmenetze 

Stand-
ort  Anlage 

Th. Leistung in 
kW 

Energie-
träger  

Inbetrieb -
nahme Netz 

1 HKW Duisburger Straße 
12.698 (BHKW), 
34.511 (Kessel) 

Biomethan, 
Erdgas 

2011-2021 Innenstadt 

2 HKW Sandstraße 
1.247 (BHKW), 
37.200 (Kessel) 

Erdgas 2019 Innenstadt 

3 BHKW Wertgasse 366 (BHKW) Erdgas 2016 Innenstadt 

4 HKW Hinnebecke 
207 (BHKW), 

1.200 (Kessel) 
Biomethan, 

Erdgas 2014 Heißen Hinnebecke 

5 HKW Mühlenfeld 
100 (BHKW), 

1.000 (Kessel) 
Erdgas 2018 Heißen Mühlenfeld 

6 BHKW Helga-Wex-Weg 
500 (Kessel) 
104 (BHKW) 

Biomethan, 
Erdgas 

2020 
Heißen  

Helga-Wex-Weg 

7 HKW Kruppstraße 
746 (BHKW), 

32.200 (Kessel) 
Biomethan, 

Erdgas 2020 Heißen Kruppstraße 

8 BHKW Filchnerstraße 104 (BHKW) Erdgas 2019 Heißen Kruppstraße 
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9 HKW Boverstraße 9.000 (Kessel) Erdgas 2013 
Dümpten 

Boverstraße 

10 BHKW Bottenbruch 81 (BHKW) Erdgas 2019 
Dümpten 

Boverstraße 
11 HW Haferkamp 2.700 (Kessel) Erdgas  Haferkamp 
12 BHKW Frintroper Straße 81 (BHKW) Erdgas 2020 Haferkamp 

13 Liverpoolstraße 
115 (BHKW), 

2.335 (Kessel) 
Biomethan, 

Erdgas 
2013 

Holthausen 
Liverpoolstraße 

14 
BHKW Theo-

Wüllenkemper-Straße 
500 kW (Kessel) 

104 (BHKW) 
Erdgas 2020 

Holthausen Theo-
Wüllenkemper-Str. 

15 BHKW Frombergfeld 
100 (BHKW) 

1.400 (Kessel) Erdgas 2020 Saarn Frombergfeld 

16 HKW Auf den Hufen 
726 (BHKW), 

6.000 (Kessel) 
Biomethan, 

Erdgas 
2014 Saarn Auf den Hufen 

Tabelle 8: Wärmespeicher der Wärmenetze 

Stand-
ort  Anlage Größe in m³ Inbetriebnahme  Teilnetz 

1 HKW Duisburger Straße 900 (4x225) 2011-2021 Innenstadt 
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Abbildung 9: Ausdehnung der Erdgasversorgung in baublockbezogener Darstellung 
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Abbildung 10: Wärmenetze und Erzeugerstandorte 
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3.2.2 Dezentrale Erzeugungsanlagen 

Dezentrale Erzeugeranlagen sind Wärmeerzeugungsanlagen, die sich direkt in oder an den 
Gebäuden befinden. Dies können z. B. Kesselanlagen, Wärmepumpen oder auch 
Hausübergabestationen sein (bei Beheizung über ein Wärmenetz). Die folgenden 
Zusammenstellungen bzw. kartografischen Darstellungen gehen auf die Anforderungen gem. 
Anlage 2 WPG zurück.  

Tabelle 9 zeigt eine Auswertung der Anzahl dezentraler Wärmeerzeugungsanlagen nach 
Energieträgern in Mülheim. Zur Quantifizierung der Anzahl der Wärmeerzeuger werden an dieser 
Stelle die Anzahl an Adressen, die einen bestimmten Energieträger als Hauptenergieträger 
verwenden, herangezogen.  

Tabelle 9: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger nach Energieträger 

Energieträger Adressen mit Energieträger als 
Hauptenergieträger  

Erdgas 25.805 
Fernwärme 1.246 
Strom 2.469 
Heizöl 5.044 
Holz 130 
Sonstige 241 

Erdgas ist mit 25.805 Adressen der am häufigsten genutzte Hauptenergieträger, gefolgt von 
Heizöl mit 5.044 Adressen. Fernwärme kommt in 1.246 Fällen zum Einsatz. Weitere genutzte 
Hauptenergieträger sind Strom, Holz und Biogas. Unter die Kategorie Sonstige fällt insbesondere 
Flüssiggas, aber auch ein marginaler Anteil Kohle. Es ist zu beachten, dass diese Werte eine 
Näherung an die Anzahl der Wärmeerzeuger darstellen und, beispielsweise im Falle von hybrider 
Versorgung oder Etagenheizungen, nach unten, oder im Falle von nicht identifizierten weiteren 
nicht-leistungsgebundenen Energieträgern, nach oben abweichen können. Basierend auf den 
Schornsteinfegerdaten konnten zudem rd. 8.640 Kamine identifiziert werden. Die Anzahl 
dezentraler Solarthermieanlagen wurde statistisch auf rd. 1.500 geschätzt. 

Die folgenden Grafiken Abbildung 11 bis Abbildung 15 zeigen die nach WPG geforderten 
kartografischen, baublockbezogenen Darstellungen der Anzahl der dezentralen 
Erzeugungsanlagen nach Art der Wärmeerzeuger - hier ebenfalls dargestellt anhand der Anzahl 
Adressen, die einen Energieträger als Hauptenergieträger verwenden. Da die Darstellung als eine 
Gesamtkarte im Rahmen des vorliegenden Berichtes nicht lesbar wäre, erfolgt die Visualisierung 
hier in Form mehrerer Karten jeweils für die einzelnen Wärmeerzeuger gem. der Unterteilung in 
Tabelle 9.  
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Abbildung 11: Anzahl Hausübergabestationen in Wärmenetzen auf Baublockebene 
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Abbildung 12: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger Erdgas auf Baublockebene 
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Abbildung 13:  Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger Heizöl auf Baublockebene 
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Abbildung 14: Anzahl dezentrale Wärmeerzeuger mit Brennstoff Holz auf Baublockebene 
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Abbildung 15: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger Strom inkl. Wärmepumpen auf Baublockebene 

  






































































































































